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Es rag ſich nUur, bb nicht die Ausnahme des Call 1098 vorlag 81 naberi
Vel adiri nequeat 8S1e inéeommodo parochus Vel 0rdinarius Vol
SaCerdos delegatus. Die Erhebungen ergaben, daß rte des Ehe
abſchluſſes ſich kein katholiſcher Seelſorger befindet und auch nicht
gewiſſen Zeitabſtänden Ahin Imm Die nächſte katholiſche eelſorgs
ſtation iſt zwert Bahnſtunden erreichbar und die ahr orthin
den Brautleuten möglich geweſen Trotzdem iſt die Entſcheidung für emn

europäiſches biſchöfliches Ordinariat, bezw Ehegericht ſchwierig. ſt E5
ſchon mißlich, daß die Gültigkeit der Ehe von dehnbaren Begriff
wie insommodum abhängig gemacht iſt, ſo der Nachweis,
daß der Abſchlußor ur Quaſipfarre des zwei Bahnſtunden entfernten
Seelſorgers gehört denn die Beiziehung elne nicht zuſtändigen Prieſters
iſt nach II 1098 zur Gültigkeit nicht notwendig Es wird alſo

ſolchen Falle das biſchöfliche Ordinariat Wege der⸗Nuntiatur
das Aktenmaterial den zuſtändigen Ortsordinarius Gegend zur
Entſcheidung überſenden Freilich, Emne Antwort iſt nicht u EL
warten

raz Prof Dr  2— Haring
XI (Gelegenheitsdiebſtähle Fabriken und anderenetrieben

Herr iſt Tbeiter Konſervenfabrik. Aſe entwendet
ſo viele Konſerven als für ſeinen au nötig hat Ax Dro FRN
hungen eingeſchüchtert hat ſich ſeine nach anfänglichem Sträuben
dazu verſtanden, die en Haushalte verwenden und auch ſelbſt
davon 3u eſſen, eil ſie kein eld von ihrem Manne ekommt An
ſchaffung ähnlicher inge In der Oſterbeichte 8 ſie ſicharüber
und ragt, bb ſie auchei Zukunft ſo verfahren Urfe oder ob ſie beſondere
Verpflichtungen habe

Peſſimiſten behaupten, das ſei der Nachkriegszeit Aus
dem Moralkodex vieler CUte ſoweit ſie noch ſolchen haben) aus
elöſcht Die erſten Jahre nach dem Kriege chienen der Tat
Peſſimiſten Recht 3u geben Immerhin ſind mit der fortſchreitenden
7

eſtigung der wirtſchaftliche Lage auch die Grenzen von Mein und
Dein etwas gefeſtigt worden; oder vielleicht wird man richtiger agen
die Lockungen und Anreize zur Verwiſchung dieſer Grenzen ind etwa
vermindert worden. E I gewiſſen Betrieben wird unentwegt weiter
geſtohlen namentlich Betrieben, denen inge für den Haus Egebrauch und allgemein für den täglichen Bedarf erzeugt werden Dahin
gehört der obige Fall aus Konſervenfabrik „Wie? das denn
Diebſtahl? ſt das nicht unſer gute 22 mne wohlbegründete, not
wendige Kompenſation für unſere unerfüllten Forderungen?“

Zunächſt die rage Wie ſtellt ſich der Eigentümer, hier der Fabrik
beſitzer, dieſer von manchen Angeſtellten geübten Praxis? iht
der Fabrikbeſitzer irgend Elſe ſeine Einwilligung erkennen,
dann iſt die Sache elbſtverſtändlich; ebenſo wenn die Angeſtellten QAus
dem Verhalten der Fabrikleitung mit Sicherheit auf deren ſtillſchweigende
Zuſtimmung ſchließen können; was etwa dann Betracht äme,
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in einem Ctriebe eine derartige Praxis ſchon einige Zeit hindurch offen
und aſt allgemein geü worden, ohne daß bon zuſtändiger Stelle ein
Widerſpru erhoben worden. Es werden C  Er, mn denen das
tatſächlich zuzutreffen ſcheint Allerdings wohl NUL dort, wo ES ſich Um
Kleinigkeiten handelt, Dteé R Abfälle, die im Ctrtebe kaum oder gar
nicht weiter 9 werden. In anderen Fällen wird eine genauere
Regelung vielfach ſchon Iu die Lohnvereinbarungen aufgenommen ſein.

Anders wenn die Zuſtimmung des Unternehmers nicht vorliegt Ind
auch nicht mit hinreichender Sicherheit präſumiert werden kann; oder
etwa gar das Gegenteil völlig offenkundig iſt; Angeſtellte
E  4 oder vielleicht ogar entlaſſen werden, weil ſie etwas für ſich
oder für ihre Familie mitgenommen. In dieſem alle iſt das Mitnehmen
von Gegenſtänden (Materialien, Erzeugniſſen, Gebrauchswerkzeugen)
aus dem etriebe, ſei 6 zum privaten Gebrauche oder für die Familie
oder für anderweitige Verwendung (Verkauf dgl.) als Diebſtahl 3¹ be
eichnen Dabei ſoll nich geleugnet werden, daß im Einzelfalle ge die
bekannten Entſchuldigungsgründe vorliegen können: geheime Schadlos—
haltung bei er ungerechter Verkürzung des gerechten Arbeitslohnes oder
große Notlage eines Angeſtellten; Gründe, die In der jüngſt vergangenen
wie auch in der gegenwärtigen Zeit ni gerade eltene Erſcheinungen ſind

Doch die konkrete rage geh ahin, ob die Frau des Arbeiters
Dinge verwenden darf, die der Mann aus der Fabrik, bezw einem

onſtigen Betriebe mit nach Quſe bringt. Selbſtverſtändlich wird man
der Frau das ohneweiters geſtatten, wenn, wie eben dargelegt, das
Mitnehmen ſolcher en gerechtfertigt iſt ſt das nicht der Fall,
iſt vielmehr das Mitnehmen als Diebſtahl 3 betrachten, dann darf die
Frau, die —Aum die erkun der Sachen weiß, und für ſich ſie Ni ver
werten, iie ſie ſich nicht mitſchuldig machen an den Diebſtählen, die
der Mann begeht In der rauhen Wirklichkeit aber wird das Irteil ge
wöhnli kaum ſo ſtrenge ausfallen dürfen. So auch Im vorgelegten
Die rau iſt da einfach gezwungen, ſei 8 durch die Not, ſei Ee5 UL die
Drohungen oder Mißhandlungen von ſeiten des Mannes, mit denen
eL ihre Weigerung beantworte Ein derartiger phyſiſcher oder moraliſcherZwang, Unter dem die Frau ſteht, iſt ſicherli Een hinreichender rund,
ihre matertelle Mi  irkung 3u dem Unrecht u entſchuldigen. Selbſt
verſtändli darf ſie niemals durch ihre brte oder durch ihr Verhalten
eine Zuſtimmung oder Billigung verraten; vielmehr Oll ſie ſich jede
vernünftige Mühe geben, den Mann von jenen Diebſtählen abzubringen.

Zwar würde und für ſich auch die Frage ins Auge 3u faſſen ſein,ob die Frau nicht Aus den emeinſchaftsgütern teilweiſen Yſa für die
Vo  — Manne ENn  Endeten und von ihr mitverbrauchten en eiſten
müſſe 4wird man aber kaum ſich esha orge machen brauchen,da un den Verhältniſſen, Vte ſie älle dur  nittlich vorausſetzen,
Ees für die Frau In den ſeltenſten Fällen möglich ſein wird, ohne ſchweren
Nachteil irgend einen Erſatz 3u eiſten

St. Gabriel


